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1578 Wolf Ehrenreich Hörleinsberger zu Altenhof bestätigt 
als Ältester der Familie anstelle seines Vetters Ulrich 
und des Sohnes Heinrich des verstorbenen Christof 
Heimeran Hörleinsberger. dem Leopold Witzlesberger 
und seiner Frau Barbara den Kauf seines Hofes mit der 
Hofstatt zu Straß in der Pfarre Eurazfelden 
( Pergamenturkunde mit gut erhaltenem Siegel in 
Holzschachtel ) 

 
1578 Wolf Ehrenreich Hörleinsberger zu Altenhof bestätigt 

als Ältester der Familie anstelle seines Vetters Ulrich 
und des Sohnes Heinrich des verstorbenen Christof 
Heimeran Hörleinsberger. dem Wolf Stadler zu Oed 
den Kauf seines Hofes mit der Hofstatt zu Oed in der 
Pfarre Eferding ( Pergamenturkunde mit Holzschachtel,  
Siegel verloren ) 

 
21.3.1582 Stefan Sebastian und Konsorten als Wurmische Erben 

erheben beim Landeshauptmann Klage gegen Wolf 
Hörleinsberger zu Mühldorf: 

 
Die Erben des verstorbenen Thomas Wurm haben beim 
Landeshauptmann gegen Wolf Ehrenreich 
Hörleinsberger wegen Herausgabe des Vermächtnisses 
an die Witwe Klage erhoben, wozu der 
Landeshauptmann eine Stellungnahme des Wolf 
Hörleinsberger gefordert hatte. 
 
Da Hörleinsberger bisher darauf nicht reagiert hat, 
fordern die Erben, dem Hörleinsberger bei Strafe von 
52 Dukaten den Vollzug des Befehls aufzuerlegen. 

 
26.3.1582 Stefan Sebastian und Konsorten als Wurmische Erben 

erheben beim Landeshauptmann Klage gegen Wolf 
Hörleinsberger zu Mühldorf: 

 
 Ihr Bruder Thomas Wurm hatte vor einiger Zeit ihr 

gemeinsames väterliches Erbgut übernommen und 
verwaltet. Als Thomas Wurm in einem Bach bei 
Hirsching ertrank und seine hochschwangere Witwe 
sich um die Erbangelegenheiten nicht kümmern konnte, 
haben die anderen Erben anstelle der Witwe und ihrer 
sechs Kinder das Erbe bei Wolf Hörleinsberger 
eingefordert, um die Witwe und die Kinder damit zu 
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